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8 14.

Durch Ortspolizeiverordnung kann für die im § 13 Abf. 1 ge

nannten Betriebe vorgeschrieben werden, daß die Meldescheine zu

bestimmten Tagesstunden bei der Meldebehörde einzureichen sind.

§ 15 -

Der Meldeschein (kleiner Meldeschein, Vordruck d) muß folgende

Angaben enthalten:
a) Vor- und Zunamen (bei Frauen auch den Geburtsnamen);

b) Beruf (genaue Angabe);
o) Geburtsdatum;
d) Geburtsort, Kreis, Staat (wenn Ausland);

e) Staatsangehörigkeit;
f) Wohnort (Straße, Hausnummer), Kreis, Staat (wenn Aus

land).

816.
1. Die gemäß 8 13 zu meldenden Personen haben den Melde

schein (8 15) selbst wahrheitsgemäß auszufüllen und zu unter

schreiben. Ungenaue, unvollständige oder unleserliche Angaben
hat der Wohnungsgeber zu ergänzen. Für Personen, welche
dem Gastwirt usw. bekannt sind, und für Personen, welche die

deutsche Sprache nicht beherrschen, darf der Meldeschein vom

Wohnungsgeber ausgefüllt, muß jedoch auch in diesem Falle
von den aufgenommenen Personen selbst unterschrieben

werden. Für schreibunkundige Personen ist der Meldeschein
vom Wohnungsgeber auszufüllen und zu vollziehen.

2. Bei Reisegesellschaften von mehr als 10 Personen hat nur

der Reiseleiter den kleinen Meldeschein auszufüllen und zu

unterschreiben, während er seine Mitreisenden nur der Zahl

nach anzugeben hat.
3. Verweigert eine hiernach zu meldende Person die Angabe

ihrer Personalien oder die Unterschrift, so hat der Wohnungs-

gebcr der Meldebehörde (Meldestelle) sofort Anzeige zu er

statten.

817.
übersteigt der Aufenthalt in Gasthäusern usw. (8 13 Abs. 1)

die Dauer von zwei Monaten, so ist der Wohnungsnehmer nach 88 2

bis 10 meldepflichtig. In diesem Falle hat der Wohnungsnehmer
binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkte die Meldung mit dem

Meldescheine nach Vordruck a (8 7) unter Angabe des Tages des

Zuzugs bei der Meldebehörde zu erstatten.

8 18.

1. Die Inhaber oder Leiter der im § 13 Abs. 1 genannten Be
triebe — bei juristischen Personen die vertretungsberechtigten

natürlichen Personen — sind verpflichtet, ein Fremdenver

zeichnis in Buch-, Block- oder Karteiform zu führen, das nach

Vordruck e Spalten für die Personalien der Fremden sowie

für den Tag der Ankunft und der Abreise enthalten muß.

2. Das Fremdenverzeichnis ist der Polizeibehörde auf Ver

langen zur Einsicht vorzulegen und zwei Jahre lang nach der
letzten Eintragung aufzubewahren.

3. Wenn für die Wirtschaftsführung eines Betriebes bereits ein

Buch geführt wird, aus dem — ggf. in Verbindung mit einer

Kartei — die im Abs. 1 vorgeschriebenen Merkmale hervor

gehen, kann von der Führung eines besonderen Fremdenbuchs

Vordruck e) abgesehen werden.

B. Besuchsfremde.

8 19 -

1. Wer in anderen als den in § 13 Abs. 1 bezeichneten, der ge

werbsmäßigen Beherbergung von Fremden dienenden Ein

richtungen vorübergehend zu Besuchszwecken ein Unterkommen

bezieht, hat sich bei der Meldebehörde (Meldestelle) des Be
suchsorts anzumelden, wenn der Besuchsaufenthalt die Dauer

von zwei Monaten überschreitet. In diesem Falle hat der

Wohnungsnehmer binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkte
die Meldung mit dem Meldescheine nach Vordruck a (8 7) unter

Angabe des Tages des Zuzugs bei der Meldebehörde zu er

statten.

2. Hat der Besuchsfremde dagegen keinen Wohnsitz oder hat er

seinen Wohnsitz im Ausland, so ist die Anmeldung durch den

Wohnungsnehmer ohne Rücksicht auf die Dauer des Auf

enthalts schon binnen einer Woche nach dem Tage der Auf-

nähme unter Benutzung des Meldescheins nach Vordruck a (8 7)

zu erstatten. Für die Meldung ist der Wohnungsgeber mit

verantwortlich.
3. Die Abmeldung der nach Abs. 1 und 2 angemeldeten Per

sonen hat binnen einer Woche nach dem Fortzug unter Be

nutzung des Meldescheins nach Vordruck d (8 7) zu erfolgen.

6. In Krankenan st alten aufgenommene

Personen.

8 20.

1. In Gemeinden mit mehr als 30 000 Einwohnern sind die

Leiter von Krankenhäusern, Kliniken und Entbindungsan-

stalten bzw. deren Vertreter verpflichtet, den Zugang der zur

Anstaltsbehandlung aufgenommenen, mehr als 14 Jahre alten

Personen spätestens innerhalb drei Tagen der Meldebehörde
(Meldestelle) mit den im 8 15 vorgeschriebenen Angaben (Vor-

druck k) in einfacher Ausfertigung zu melden.

2. Die Ortspolizeibchörden können durch Polizeiverordnung

Ausnahmen von dieser Bestimmung (Abs. 1) zulassen.

3. Die Leiter aller Krankenhäuser usw., gegebenfalls deren

Vertreter, haben über die aufgenommenen Personen ein Ver

zeichnis in Buchform zu führen, welches die im 8 15 vor-

geschriebenen Angaben (Vordruck g) enthält. Dieses Ver
zeichnis ist der Polizei auf Verlangen jederzeit zur Einsicht

vorzulegen und zwei Jahre lang nach der letzten Eintragung
aufzubewahren.

4. Wenn für die Verwaltung der Krankenhäuser usw. bereits

ein Buch geführt wird, aus dem — ggf. in Verbindung mit

einem in Block- oder Karteiform vorhandenen Verzeichnisse

— die im Abs. 1 vorgeschriebenen Merkmale hervorgehen,

kann von der Führung eines besonderen Aufnahmebuches

(Vordruck g) abgesehen werden.

I). I n Irren-, Heil- und B e w a h r a n st a I t e n

aufgenommene Personen.

8 21.

1. Die Leiter von Irren-, Heil- und Bewahranstalten oder deren

Vertreter sind verpflichtet, den Zugang der zur Anstalts-

behaudlung aufgenommenen Personen am 1. und 15. jeden

Monats durch eine Nachweisung in einfacher Ausfertigung

gemäß 8 15 (Vordruck k) der Meldebehörde zu melden.

2. über die aufgenommenen Personen ist ein Verzeichnis in

Buch-, Block- oder Karteiform zu führen, welches die Angaben

von 8 15 (Vordruck g) enthält. Dieses Verzeichnis ist der

Polizei auf Verlangen jederzeit zur Einsicht vorzulegen und
zwei Jahre laug nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

3. Wenn für die Verwaltung der im Abs. 1 genannten Anstalten

bereits ein Buch geführt wird, aus dem — ggf. in Verbindung

mit einem in Block- oder Karteiform vorhandenen Ver-

zeichnifse — die im Abs. 1 vorgeschriebenen Merkmale her

vorgehen, kann von der Führung eines besonderen Aufnahme

buchs (Vordruck g) abgesehen werden.

E. Personen, d i e in einem Arbeitsdienstlager

aufgenommen sind.

8 22.

1. Die Leiter von Arbeitsdienstlagern sind verpflichtet, den

Zugang der in das Arbeitsdienstlager aufgenommenen Per

sonen am Ende jeder Woche durch eine Nachweisung in ein

facher Ausfertigung gemäß 8 15 (Vordruck k) der Meldebehörde
zu melden.

2. über die aufgenommenen Personen ist ein Verzeichnis in

Buch-, Block- oder Karteiform zu führen, welches die An

gaben von 8 15 (Vordruck g) enthält. Dieses Verzeichnis ist

der Polizei auf Verlangen jederzeit zur Einsicht vorzulegen
und zwei Jahre lang nach der letzten Eintragung auf
zubewahren.

3. Wenn für die Verwaltung des Arbeitsdienstlagers bereits

ein Buch geführt wird, aus dem — ggf. in Verbindung mit

einem in Block- oder Karteiform vorhandenen Verzeichnisse

— die im Abs. 1 vorgeschriebenen Merkmale hervorgehen,

kann von der Führung eines besonderen Aufnahmebuchs

(Vordruck g) abgesehen werden.

E. Personen, die, ohne einen Wohnsitz oder

dauernden Aufenthalt zu haben,von Ort zu

Ort ziehen.

8 23.

1. Wer, ohne einen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt zu

haben, von Ort zu Ort zieht, ist verpflichtet, sich und die zu

seiner Familie gehörenden Personen bei der Meldebehörde
(Meldestelle) des Ortes, in dem er sich länger als zwei Tage

aufhält, ohne ein Unterkommen im Sinne der 88 13 oder 19


